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Fristverlängerung für Anträge zur Förderung der Jugendarbeit in Sankt Augustin 2020

Sehr geehrter Herr Kremer,

sehr geehrte Vorstandsmitglieder des Stadtjugendrings,

aufgrund der Einschränkungen für die Jugendarbeit durch die Kontaktsperre-Regelung des Lan¬
des Nordrhein-Westfalen, ist die Situation für die verbandliche Jugendarbeit zurzeit sehr unge¬
wiss. Für die Osterferien geplante Fahrten, Aktionen und Maßnahmen mussten abgesagt wer¬

den, Planungen für das weitere Jahr 2020 können nur unter Vorbehalt erfolgen. Daher hatte der
Vorstand des Stadtjugendrings die Stadtverwaltung gebeten, zu prüfen, ob die Frist für Förder- >
anträge, die laut der Richtlinien am 31. März des Jahres ausläuft, im Jahr 2020 auf den 31. Mai
verlängert werden kann.

Eine solche Verlängerung wird vom Fachdienst Jugendförderung und den anderen für die Förde¬
rung der Jugendarbeit zuständigen Organisationseinheiten der Stadt unterstützt Da es sich je¬
doch um Richtlinien handelt, die vom Stadtrat verabschiede worden sind, hat die Stadtverwal¬
tung alleine keine rechtliche Möglichkeiten, diese Fristverlängerung zu gewähren. Eine solche
Fristverlängerung kann nur der Jugendhilfeausschuss beschließen. Da die nächste Sitzung des
Jugendhilfeausschusses erst am 16. Juni 2020 stattfinden wird, müsste eine solche Fristverlän¬
gerung nachträglich gewährt werden.

Die Stadtverwaltung schlägt daher vor, den Verbände die Möglichkeit einer Antragsstellung bis
zum 31.Mai 2020 mitzuteilen, jedoch mit dem Hinweis, dass diese Anträge nur unter dem Vor¬
behalt der späteren Zustimmung durch den Jugendhilfeausschuss angenommen und bearbeitet
werden.

Ich bitte, die Jugendverbände entsprechend zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Klaus Engels
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